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1. Entwicklung in Frankreich  

TRAS-Klage gegen das AKW Fessenheim  

 

Die Klage des Trinationalen Atomschutzverbands (TRAS) auf Stillegung des Atomkraftwerks 
Fessenheim wurde erstinstanzlich am 9. März 2011 abgelehnt, zwei Tage vor der 
Dreifachkatastrophe in Fukushima (Erdbeben, Tsunami und Atomkatastrophe). Das 
Erdbeben von Fukushima dürfte einen grossen Einfluss auf das zukünftige Verfahren haben, 
hat TRAS doch bei den Klagen gegen Fessenheim in drei Punkten genau jene 
Angriffsflächen aufgegriffen, die in Japan ein derart verheerendes Unglück ausgelöst haben:  

 

 Fehlende Erdbebensicherheit 

 Überschwemmungsgefahr bzw. mangelndes Kühlwasser bei  Bru8ch des Rheinseitenkanals  

 Überdurchschnittliche Häufung von Zwischenfällen und fragwürdige Sicherheitskultur des 

Betreibers 

  

Der Vorstand von TRAS beschloss am 21. März in Freiburg einstimmig, zwecks Schliessung 
des Atomkraftwerks Fessenheim in Berufung zu gehen. Als besonders enttäuschend wurde 
registriert, dass das französische Verwaltungsgericht bei seinem Entscheid vom 9. März den 
fast durchgehend den Standpunkt des Betreibers EDF übernommen hat, ohne detaillierte 
technische Abklärungen vornehmen zu lassen. Nur in einem Punkt hat sie den 
Beschwerdeführern Recht gegeben, beim offensichtlichen Fehlen der Genehmigungen zur 
Ableitung von chemisch belasteten Abwässern. 

Die angebliche Erdbebensicherheit des Atomkraftwerks stützt sich weiterhin nicht auf 
konkrete Befunde, sondern auf blosse Behauptungen des Betreibers EDF und der 
Aufsichtsbehörde ASN.  

Die grosse Mehrheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft, welche sich mit Erdbeben 
beschäftigt, vertritt die Meinung, dass eine Abschätzung der Erdbebengefährdung auf der 
Basis von historischen Ereignissen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht 
(deterministischer Ansatz). Die Erdbebengefährdung müsste heute im Wesentlichen auf 
einer probabilistischen Analyse basieren: Nicht bloss die grossen, sondern auch die 
kleineren Erdbeben müssen miteinbezogen werden, welche die Reaktorsicherheit durchaus 
gefährden können. Untersuchungen mit einer probabilistischen Methodik wurden bisher nie 
durchgeführt. Ein Nachweis, dass Fessenheim vor einem starken Erdbeben mit Epizentrum 
in der unmittelbaren Nachbarschaft geschützt ist, liegt damit konkret nicht vor.  

Der vom Verwaltungsgericht monierte Beweis der Erdbebenunsicherheit führt zu einer 
Umkehr der Beweislastpflicht. Der Bewies müsste vom Kläger beigebracht werden, was 
jedoch technisch gar nicht möglich ist, denn die konkreten Messungen müssen auf dem 
Werksgelände und im Werk selber müssten durchgeführt werden.   

Vielmehr müsste der Beweis der Sicherheit nach französischem Recht von den Betreibern 
eingefordert werden, was bis heute nicht nach dem Stand der Technik getan wurde.  

Eine aktualisierte Risikoanalyse müsste zudem die Vorkommnisse in Fukushima 
berücksichtigen. Dazu gehört neben der Analyse der Gefährdung der laufenden Reaktoren 
auch die Analyse der Sicherheit der Abklingbecken, die mit Plutonium und anderen Isotopen 
befrachtet sind.  

Es ist besonders interessant, dass als Folge der laufenden Zehnjahresüberprüfung Arbeiten 
zur Reduktion der seismischen Risiken im sekundären Bereich der Anlage getätigt worden 
sind (zB. neue Befestigungen für Transformer und elektrotechnische Komponenten), nicht 
aber im radioaktiv entscheidenden Primärkreislauf. EDF hat damit anerkannt, dass die 
ursprünglich angenommenen seismischen Gefahren unterschätzt wurden, will aber in der 
Kernzone des Reaktors nichts dagegen unternehmen.  
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Viele weitere Fragen im Zusammenhang mit einem Bruch des Rheinseitenkanals wurden 
vom Gericht nicht in Betracht gezogen.  

Als einzige gangbare Schlussfolgerung angesichts der heutigen Sicherheitslage drängt sich 
nach Ansicht von TRAS mehr denn je die Stilllegung des Werks auf. 

Auch das französische Recht sieht dies so vor:  

Artikel 29 des französischen Atomgesetzes vom 13. Juni 2006 verlangt eine periodische 

Überprüfung der Anlage nach den neusten internationalen Methoden: 

 
„L 'exploitant d'une installation nucleaire de base procède périodiquement au reexamen de la surete de son in-
stallation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales. Ce réexamen doit permettre d'apprécier 
la situation de I'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques 
ou inconvenients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, en tenant compte 
notamment de I'état de I'installation, de I'expérience acquise au cours de I'exploitation, de I'évolution des con-
naissances et des règles applicables aux installations similaires. L 'exploitant adresse à I'Autorité de sûreté 
nucléaire et aux ministres chargés de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de cet examen 
et, le cas échéant, les dispositions qu 'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour 
améliorer la sûreté de son installation. Apres analyse du rapport, ['Autorite de sûreté nucIéaire peut imposer de 
nouvelles prescriptions techniques. Elle communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire son analyse du 
rapport. Les rééxamens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une péri-
odicité différente si les particularites de I'installation le justifient.” 

 

Anzeige bei der Europäischen Kommission  

Parallel zum Verfahren vor Verwaltungsgericht hat TRAS am 27. Oktober 2010 eine Anzeige 
bei der Europäischen Kommission veranlasst. TRAS ersuchte Herrn EU-Energiekommissar 
Günther Oettinger mit Schreiben vom 27.10.2011, Frankreich den Weiterbetrieb des 
Atomkraftwerks zu untersagen. Mit Schreiben vom Montag, dem 14.02.2011, antwortete Herr 
Peter Faross, der Leiter der Direktion Kernenergie bei der Europäische Kommission, man 
wolle erst die Entscheidung des französischen Gerichts abwarten. Auch habe man Berichte 
vorliegen, wonach Gefahren vermieden und sie im Falle eines Reaktorunfalls bewältigt 
würden: „Hinsichtlich möglicher radiologischer Auswirkungen des Referenzunfalls (eines 
Unfalls mit einem massiven Verlust von Kühlwasser unter äußerst pessimistischen 
Annahmen) empfahl die Sachverständigengruppe jedoch Folgendes: „In the emergency plan 
to be prepared in collaboration with the competent German authorities, particular attention be 
paid to the provision for rapid intervention in the event of an accident and to monitoring 
contamination of the food chain, particularly of milk " („In dem in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen deutschen Behörden zu erarbeitenden Notfallplan sollte insbesondere auf 
schnelle Interventionsmöglichkeiten im Falle eines Unfalls sowie auf die Überwachung einer 
Kontamination der Nahrungsmittelkette, insbesondere von Milch, geachtet werden.")“. 

TRAS erachtet diesen Umgang mit den Gefahren des Atomkraftwerks Fessenheim als Ver-
stoß gegen den Anspruch der Bevölkerung auf Schutz ihres Lebens und ihrer Gesundheit 
aus der Europäischen Menschenrechtskonvention.  

Am 14. März 2011 richtete TRAS ein zweites Schreiben an die Europäische Kommission und 
beantragte die Weiterführung des Beschwerdeverfahrens.  

Wörtlich verlangte Rechtsanwalt Hanspeter Schmidt im Namen von TRAS von der General-
direktion Energie:  

 „morgen die Abschaltung des betagten Kernkraftwerks Fessenheim anzusprechen und kon-

krete Maßnahmen der Aufklärung einzuleiten, die geeignet sind, eine verantwortliche Ent-

scheidung herbeizuführen und 

  das anhängige Beschwerdeverfahren mit dem gleichen Ziel fortzuführen und zwar insbeson-

dere unter Beachtung der neuen Erkenntnisse aus den Zerstörungen der japanischen Atom-

kraftwerke, der neuen Einschätzung des Präsidenten der französischen Atomaufsichtsbehör-

de und der neuen Auffassung des EU-Energiekommissars. 
 
Insbesondere beantrage ich die Klärung der folgenden Fragen als Entscheidungsgrundlage für das 
eigene Vorgehen der Europäischen Kommission: Wie, in welcher Zeit und wohin wird die Bevölkerung 
im Umkreis von 60 Kilometern im Notfall (Mülhausen, Freiburg, Basel) evakuiert? 



4 
 

 Welchen Erdbeben hält der 80 Jahre alte Damm des Rheinseitenkanals oberhalb des Kern-

kraftwerks stand und welche Schadfolgen hat das Leerlaufen des etwa zehn Kilometer langen 

Teilabschnitts des Rheinseitenkanals in das Atomkraftwerk Fessenheim? 

 Welchen Beben hält das 35 Jahre alte Kernkraftwerk stand und trifft es zu, dass Beben dieser 

Stärke und damit die Kernschmelze nicht ausgeschlossen werden?“ 

 

In einer zweiten Antwort ging die EU Kommission erstmals substantiell auf die Anliegen von 
TRAS ein. Die entscheidenden Passagen seien zitiert:  
„Die Europäische Kommission hat angesichts der Ereignisse in Fukushima/Japan rasch reagiert: Bereits beim 
außerordentlichen Gipfel zu Energiefragen vom 21. März 2011 hat Kommissar Oettinger den EU-Mitgliedstaaten im Rat 
vorgeschlagen, alle europäischen Kernkraftwerke einer Sicherheits- und Risikoanalyse ("Stresstest") zu unterziehen. Beim 
Europäischen Rat am 24./25. März 2011 haben dann die Staats- und Regierungschefs betont, dass in jeder Hinsicht die 
Konsequenzen aus den Ereignissen in Japan gezogen werden müssen. 

Der Europäische Rat hat daher die Kommission und die Europäische hochrangige Gruppe für nukleare Sicherheit und 
Abfallentsorgung (ENSREG) ersucht, so rasch wie möglich in einem koordinierten Rahmen die Durchführungsmodalitäten einer 
solchen Analyse zu erarbeiten. Hierbei kann auf das vorhandene Fachwissen (insbesondere des Verbands der 
westeuropäischen Atomaufsichtsbehörden) zurückgegriffen werden und hoffentlich auch vom japanischen Unfall gelernt 
werden. Die geplanten "Stresstests" werden u. a. auch die Kriterien: Erdbebensicherheit, Überschwemmungsgefahr und 
Notfallpläne mit einschließen. 

Dabei wird es auch wichtig sein, Transparenz hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse herzustellen. Die Erkenntnisse sollen mit 
der Kommission geteilt werden, um die europäische Dimension zu berücksichtigen. Der Europäische Rat wird die ersten 
Erkenntnisse bis Ende 2011 auf der Grundlage eines Berichts der Kommission beurteilen. Dies ändert jedoch nichts an der 
grundlegenden Kompetenzverteilung, nach der die Mitgliedstaaten für die Sicherheit der Kernanlagen die Verantwortung tragen. 
Dies wird in der Richtlinie 2009/7l1EURATOM des Rates vom 25. Juni 2009 über einen Gemeinschaftsrahmen für die nukleare 
Sicherheit kerntechnischer Anlagen' bestätigt, welche bis zum 22. Juli 2011 von allen Mitgliedstaaten in innerstaatliches Recht 
umgesetzt werden muss. 

Die Europäische Kommission ist daher nicht befugt, die Abschaltung von Kernkraftwerken in den Mitgliedstaaten zu 
veranlassen. Es sind die Mitgliedstaaten, welche gemäß der genannten Richtlinie die Pflicht zur Schaffung eines nationalen 
Gesetzes-, Vollzugs- und Organisationsrahmens (Artikel 4) haben. Dieser muss allerdings eine unabhängige 
Regulierungsbehörde vorsehen, welche im Vollzug Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen kann, die auch die Einstellung des 
Betriebs kerntechnischer Anlagen umfasst (Artikel 5 Absatz 3 d). 

Was das innerstaatliche Verwaltungsgerichtsverfahren als vorrangige Rechtsschutzinstanz anbetrifft, so müsste zunächst 
geprüft werden, ob Ihrem Mandanten die Möglichkeit der Berufung oder Revision offensteht. Das Beschwerdeverfahren wird in 
diesem Sinne weitergeführt. Es ist bis dahin notwendig, zunächst die Ergebnisse des europaweiten Stresstests Ende 2011, 
auch hinsichtlich des Kernkraftwerks in Fessenheim, abzuwarten.“ 

 

Es wäre falsch, sich vom europäischen Verfahren zu viel zu versprechen. Hauptschiene der 
Aktivitäten ist weiterhin das Rechtsverfahren nach französischem Recht. 

Einladung an EU-Kommissar Günther Öttinger 

In einem weiteren Schreiben von TRAS an EU Energiekommissar Günther Öttinger wurde 
dieser zu einem Hearing nach Freiburg eingeladen, an dem die Sicherheit der Bevölkerung 
angesichts der Risiken von Fessenheim thematisiert werden soll. Eine Antwort von Herrn 
Öttinger steht bis dato noch aus.   

Grosses öffentliches Interesse – Entscheid über Zehnjahresverlängerung 
ausstehend 

Durch den Unfall von Fukushima nahmen die Anfragen und Engagements von TRAS 
sprunghaft zu. Das öffentliche Interesse am Prozess gegen Fessenheim ist noch grösser als 
zuvor.  

Durch die seriöse Vorbereitung des Rechtsverfahrens und die professionelle Vertretung 
durch das Büro Lepage hat sich TRAS in der Öffentlichkeit einen gewissen Respekt 
verschafft. Materiell liessen sich die französischen Behörden bisher noch zu keinerlei 
Konzessionen bewegen.  

Die französische Aufsichtsbehörde ASN hat vor einiger Zeit eine öffentliche Veranstaltung in 
Strassburg zum Thema Erdbebenrisiken durchgeführt und die Durchführung einer 
Sicherheitsprüfung mit probabilistischer Methodik mündlich zugesichert. Bei der jetzt 
laufenden Zehnjahresprüfung kam dieses jedoch erneut nicht zur Anwendung.  

TRAS erwägt, gegen die zehnjährige Verlängerung der Betriebsbewilligung von Fessenheim 
in einem weiteren Verfahren juristisch vorzugehen. Der Entscheid der ASN über eine weitere 
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Zehnjahres-Bewilligung war auf Mitte März erwartet worden, steht aber bis dato noch aus 
(Stand Mitte April).   

 

Neue Sicherheitsmängel in Fessenheim entdeckt  

Im Februar 2011 sind innerhalb von vierzehn Tagen zwei Meldungen der Electricité de 
France über gravierende Sicherheitsdefizite in einer Reihe französischer Reaktoren publiziert 
worden. Dabei handelt es sich im einen Fall um die Notstromversorgung, im andern Fall um 
die Notkühlung, die auch das AKW Fessenheim betrifft.  

Am 2. Februar berichtete die Electricité de France EdF, Betreibergesellschaft der franzö-
sischen Atomkraftwerke über Herstellungsfehler in einer Serie älterer französischer AKW. Es 
handle sich dabei um eine Durchfluss-Messeinrichtung, welche für die Notkühlung des 
Reaktors bei grossen Unfällen benötigt wird. Die entdeckten Fehler der Messgeräte könnten 
bei einem Rohrbruch im Primärkreislauf dazu führen, dass der abgeschaltete Reaktor nicht 
mehr gekühlt wird. Eine Kernschmelze wäre die Folge. Von diesem Defekt ist auch das AKW 
Fessenheim betroffen.  

Am 16. Februar folgte die zweite Meldung der EdF. In mehreren Reaktoren wurden Fehler in 
Lagerbuchsen von Notstromdieseln gefunden. Befürchtet wird deren Bruch, was den 
Totalausfall des Diesels zur Folge haben kann. Die Aggregate sind zwar in jedem AKW 
dreifach vorhanden; bei mindestens zwei davon - beim AKW Tricastin drei - handelt es sich 
jeweils um dieselbe Konstruktion. Wegen gleicher Ursache könnte deshalb der Notstrom 
völlig zusammenbrechen. Auch die Behörden sehen diese Entdeckungen als gravierend an.  

Im Fall von Notstromdiesel werden sie bei Tricastin der Stufe 2 der internationalen INES-
Skala zugerechnet (Stufe 2 – Incident hat Auswirkungen auf die Funktion von 
Sicherheitsbarrieren). Alle andern Fälle ordnen sie der Stufe 1 zu (Anomalie). 
Besorgniserregend sind die Vorfälle vor allem, weil man immer erst im Nachhinein feststellt, 
dass Gefahren der Reaktoren bestehen, die jahrelang unbemerkt blieben. Das AKW 
Fessenheim ist das älteste in Betrieb stehende Atomkraftwerk Frankreichs. In einer kürzlich 
publizierten Studie des staatlichen IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) 
wurde gezeigt, dass der interne Brandschutz veraltet ist. Notstrom und Notkühlung sind auch 
in diesem Bereich gefährdet. 

 

Resolution „Fessenheim stilllegen“ wird auch in Frankreich untestützt 

Nach der Nuklearkatastrophe in Japan verschickte TRAS Anfang April 2011 an alle 
Gemeinden der Trinationalen Regionen einen Resolutionstext, den die Gemeinden in ihrem 
Namen verabschieden können. Die Resolution fordert die Stilllegung des AKW Fessenheim. 
Sie wurde deutsch oder französisch an insgesamt rund 650 Gemeinden adressiert (Alsace-
Haut, LK Lörrach, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen, Region Fricktal und 
Gemeinde Dornach). Verschiedene Körperschaften, darunter die Stadt Freiburg, haben 
diese Resolution oder eine solche von ähnlichem Wortlaut verabschiedet. Gleich drei 
schweizerische Kantone – Basel-Stadt, -Land und Jura – haben dem elsässischen 
Regionspräsidenten Philippe Richert in Basel ein entsprechendes Begehren übergeben. 

Besonders erfreut durften wir zur Kenntnis nehmen, dass die Schliessung von Fessenheim 
inzwischen auch von französischen Körperschaften vertreten wird. So hat als erstes 
Departement die südliche Nachbarregion des Elsass, die Franche-Comté eine Schliessung 
von Fessenheim verlangt. Als erster Parlamentarier der in Frankreich regierenden UMP hat 
Jean-Louis Christ, député-maire von Ribeauvillé (zwischen Colmar und Sélestat), die 
Schliessung von Fessenheim  bei Umweltministerin Nathalie Kosciusko-Morizet beantragt. 
Und am 12. April 2011 beantragte der Stadtrat von Strasbourg einstimmig die Schliessung 
von Fessenheim.    
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2. Technische Beobachtung von Sicherheitsmängeln 
Für den TRAS Vorstand ist es nach wie vor unbefriedigend, wie wenig die Aufsichtsbehörden 
über den wirklichen Sicherheitszustand der bestehenden Atomkraftwerke berichten. Nicht 
nur die französischen, sondern insbesondere auch die Schweizer Behörden geben nur 
selektiv Informationen über Unfälle oder Zwischenfälle weiter, wie im Jahresbericht von 
TRAS 2009 anhand von Beispielen gezeigt wurde. Der Vorstand von TRAS hatte früher  das 
Oekoinstitut Darmstadt beauftragt, die Internet-Publikationen der französischen und der 
schweizerischen Aufsichtsbehörden regelmässig zu analysieren und dem Vorstand darüber 
zu berichten, wenn ausserordentliche Vorkommnisse zu weiteren Recherchen veranlassen 
sollten.  

Da das deutsche Ökoinstitut in Darmstadt relativ weit weg von den schweizerischen Anlagen 
operiert, wurde dieser Auftrag im vergangenen Jahr neu den beiden Sicherheitsexperten 
Jürg Joss und Jürg Aerni übertragen, die sich seit Jahren mit den schweizerischen 
Reaktoren beschäftigen. Die Berichterstattung und die Beurteilungen der beiden Experten 
sind substantiell.   

3. Deutschland: Politisches Erdbeben nach dem unfall in 
Japan 

Die Ereignisse von Fukushima haben auch in Europa zu starken Veränderungen geführt. Die 
deutsche Regierung erliess ein Moratorium für die sechs ältesten Atomkraftwerke: 
Neckarwestheim I, Philippsburg I, Biblis A und B, Isar I und Unterweser wurden 
abgeschaltet, die Atomkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel bleiben weiterhin ausser Betrieb.  

Nach Ansicht der regierenden CDU-FDP-Koalition sollen die Atommeiler nach Ablauf des 
Moratoriums nicht mehr in Betrieb gehen. 

In Baden-Württemberg wurden CDU und FDP von einer neuen Mehrheit aus Atomgegnern 
abgewählt. Neu regiert in Stuttgart eine grün-rote Koalition.  

Diese Ereignisse könnten den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland 
beschleunigen.  

4. Strategische Neuausrichtung in der Schweiz  
Auch in der Schweiz begünstigten die Ereignisse von Fukushima politische Umwälzungen. 
Bei den Wahlen in Zürich, Baselland, Luzern und Tessin erlitten die sehr atomnahen 
Parteien FDP und CVP schwere Einbussen. Als Siegerin ging vor allem die grün-liberale 
Partei hervor. 

Die Schweizer Energieministerin Doris Leuthard hat als Reaktion auf die Katastrophe in 
Japan die Rahmenbewilligungsgesuche für drei neue AKW sistiert. Es wurde eine vorzeitige 
Sicherheitsprüfung bei den bestehenden Werken durch das Eidgenössische Nuklear-
Sicherheits-Inspektorat (Ensi) angeordnet. Die Erdbebensicherheit und die Reaktorkühlung 
sollen im Vordergrund stehen. Tage später bezeichnete Leuthard die Forderung nach einem 
Atomausstieg als leichtsinnig. Leuthard war früher Verwaltungsrätin der Axpo-Tochter EGL. 

Der TRAS Vorstand beschäftigte sich auch intensiv mit der Frage, wie die Atomgefahren in 
der Schweiz zu bekämpfen seien. Bisher wurde in der Schweiz auf Rechtsverfahren 
verzichtet, die die Schliessung von bestehenden Anlagen zum Ziel hatten. Ein Antrag auf 
Schliessung hätte den Befürwortern von neuen Atomanlagen nur zusätzliche Munition 
geliefert. 

Erst seit 2006 kann man gegen Atomanlagen überhaupt vor Gericht. Zuvor wurden alle 
Beschwerden jeweils von der Exekutive (Bundesrat) entschieden und – durch diese 
notorisch atomfreundliche Instanz – stets abgelehnt.  

Noch ist es zu früh für eine neue Strategie. Zudem hat TRAS zu bescheidene Geldmittel, um 
in zwei Ländern gleichzeitig Rechtsverfahren gegen Atomanlagen anzustrengen. Ein 
gerichtliches Vorgehen gegen die Atomkraftwerke Mühleberg und Beznau wird jedoch in 
Erwägung gezogen, sobald es gelingt, ausreichende Geldmittel dafür aufzutreiben.  
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Zuständig für die AKW-Sicherheit in der Schweiz ist die Atomaufsicht ENSI. Früher hiess sie 
HSK. Das ENSI ist formal zwar seit kurzem eine unabhängige Behörde, doch in der 
Mentalität  und der Kommunikation bleibt es sehr eng mit den Betreibern der Atomkraftwerke 
verbandelt, indem die echten Risiken verschwiegen und die Berichterstattung über 
Ereignisse stets verzögert und verharmlost wird. Das ENSI hat die Kommunikation über 
Risiken stets den Betreibern überlassen und deren Standpunkt verbreitet. Dazu ein Beispiel: 
In den 90er Jahren hiess es auf der HSK-Homepage: „Der Direktaufprall eines Flugzeuges 
auf das Reaktorgebäude von KKM [M= Mühleberg] würde dieses beschädigen, den Ausfall 
von Sicherheitssystemen verursachen und könnte somit zum Schmelzen von 
Brennelementen führen.“ Nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 verschwand 
dieser Text von der HSK-Homepage. Ein neues Gutachten wurde bestellt. Es „bewies“: 
Mühleberg ist flugzeugabsturzsicher. Das Containment war zwar das gleiche wie zuvor. 
Doch aus einem absturzgefährdeten AKW wurde über Nacht eine „sichere Anlage“, denn 
ohne diese plötzliche Meinungsänderung hätte die HSK Mühleberg schliessen müssen. 

5. Magazin „Neue Energie für die Schweiz“  
Neben den Rechtsverfahren veröffentlicht TRAS vierteljährlich ein kleines 
Informationsbulletin. Dieses stiess insbesondere in der Schweiz auf Interesse, gab es doch 
bis vor kurzem nur wenige Publikationen, die klar für erneuerbare Energien und gegen 
Atomenergie Stellung nahmen.  

Um in der schweizerischen Auseinandersetzung um Atomkraftwerke einen Akzent setzen zu 
können, hat der Kanton Basel-Stadt den Verein KlartextEnergie einen Beitrag über 1,76 
Millionen Franken gewährt, der den Zweck verfolgt, ein jährliches illustriertes Magazin für 
eine Versorgung ohne Atomkraftwerke zu publizieren. Dies wurde im letzten Jahr erstmals 
hergestellt unter dem Namen „Neue Energie für die Schweiz – 100 Prozent erneuerbar“. Es 
wurde erstmals im November 2010 in einer Auflage von ca. eine Million Exemplaren 
zweisprachig in der ganzen Schweiz verbreitet und den Tageszeitungen Basler Zeitung, 
Tages-Anzeiger, Bund, Sonntagszeitung und Dimanche-Matin. Ein Teil der Kosten wurde 
durch Inserate gedeckt. 

Das 40-seitige Heft fand ein starkes Echo und führte in der Stadt Bern, wo eine 
Volksabstimmung über den Atomausstieg stattfand, noch zu kleineren politischen 
Scharmützeln. Die Publikation soll auch in diesem Jahr fortgesetzt werden  Für das Magazin 
wird ein eigenes Konto mit eigener Buchhaltung eröffnet. 

6. Zusammenarbeit mit Städten, Kantonen, Gemeinden  
Auch im abgelaufenen Jahr hat der Verband die Ziele des Verbandes in mehreren 
schweizerischen und deutschen Gemeinden vorgestellt. Dies geschah durch Referate von 
Seiten des Präsidenten bzw. der Vizepräsidenten.  

Mit den Behörden des Kantons Basel-Stadt steht TRAS in einem kontinuierlichen und 
konstruktiven Dialog. Der Kanton Basel-Stadt  hat den Verband neben dem finanziellen 
Beitrag sehr stark durch seine Fachexpertise unterstützt. Diese auch finanziell sehr 
bedeutsame Mitwirkung sei an dieser Stelle speziell verdankt. 

7. Personelles  
Für die administrativen Arbeiten (Einladungen, Protokolle, Ansprechstelle für Medien, Kor-
respondenz) von TRAS ist Herr Aernschd Born verantwortlich. Er wird sekundiert von Dave 
Sarasin (Jahresrechnung und Adressverwaltung). Die knappen Finanzen, namentlich der 
wachsende Aufwand für Übersetzungen und juristische Beratung, erlauben keine grossen 
Sprünge.  

Mit Bedauern und Verständnis hat der Vorstand zur Kenntnis genommen, dass die Vertrete-
rin von „Stop Fessenheim“, Frau Nicole Roelens, nach dem Tod ihres Mannes Alain im Juli 
2010 ihren Rücktritt aus dem Vorstand angekündigt hat. Die Vertretung von Stop Fessen-
heim muss an der Generalversammlung neu geregelt werden.  
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8. Mitgliederstatistik per 8.4.2011 
Die Zahl der Gemeinden sank durch den Abgang von sechs Gemeinden, der Neudefinition 
von Basel als Gönner und durch den Zugang von zwei Gemeinden von 73 auf 68, jene der 
Organisationen und Kirchgemeinden stieg von 49 auf 52 und die Zahl der Einzelmitglieder 
beträgt 113, zurzeit werden 39 Anmeldungen bearbeitet.  

 

Gemeinden  68  
(+3 Neuanmeldungen noch ohne rechtsgültige Unterschrift) 

Organisationen  40 

Kirchgemeinden  12 

Einzelmitglieder  113 

 
CH 4144 Arlesheim 
CH 4105 Biel-Benken 
CH 4102 Binningen 
CH 4127 Birsfelden 
CH 4103 Bottmingen 
CH 4117 Burg i. Leimental 
CH 5077 Elfingen 
CH 3926 Embd 
CH 4107 Ettingen 
CH 4438 Langenbruck 
CH 4410 Liestal 
CH 4142 Münchenstein 1 
CH 4924 Obersteckholz 
CH 4494 Oltingen 
CH 1228 Plan-les-Ouates 
CH 4418 Reigoldswil 
CH 4153 Reinach 
CH 4125 Riehen 1 
CH 2827 Schelten 
CH 8499 Sternenberg 
CH 4456 Tenniken 
CH 4106 Therwil 
D 79677 Aitern i. Schwarzwald 
D 79424 Auggen 
D 79189 Bad Krozingen 
D 79410 Badenweiler 
D 79351 Bahlingen a. K. 
D 79282 Ballrechten-Dottingen 
D 79677 Böllen 
D 79268 Bötzingen 
D 79206 Breisach a.R. 
D 79426 Buggingen 
D 79211 Denzlingen 
D 79285 Ebringen 

D 79588 Efringen-Kirchen 
D 79238 Ehrenkirchen 
D 79356 Eichstetten a. K. 
D 79312 Emmendingen 
D 79098 Freiburg 
D 79288 Gottenheim 
D 79194 Gundelfingen 
D 79423 Heitersheim 
D 79241 Ihringen  
D 79232 March 
D 79291 Merdingen 
D 79249 Merzhausen 
D 79379 Müllheim 
D 79244 Münstertal 
D 79254 Oberried 
D 79292 Pfaffenweiler 
D 79276 Reute 
D 79361 Sasbach a. K. 
D 79227 Schallstadt 
D 79416 Schliengen 
D 79677 Schönau 
D 79294 Sölden 
D 79271 St. Peter 
D 79219 Staufen i. Br. 
D 79252 Stegen 
D 79295 Sulzburg 
D 79224 Umkirch 

D 

79235 Vogtsburg i. Kai-
serstuhl 

D 79279 Vörstetten 
D 79183 Waldkirch 
D 79367 Weisweil / Rhein 
D 79677 Wembach 
D 79297 Winden im Elztal 

F 68700 Wattwiller 
 

9. Zusammensetzung des Vorstands 
Der TRAS-Vorstand wurde an der Generalversammlung im Mai 2006 mit drei weiteren Mitgliedern ergänzt und 
setzt sich wie folgt zusammen:  

 
aus der Schweiz 
Prof. Dr. Jürg Stöcklin, (Präsident), Grossrat Grüne 
Madeleine Göschke, (Vice-Präsidentin) Landrätin Grüne 
Jost Müller, WWF, Region Basel 
Edwin Mundwiler, alt Grossrat FDP 
Dr. Rudolf Rechsteiner, (Vice-Präsident) Nationalrat, SP 
David Studer, parteilos (Advokat) 

 
aus Frankreich 
Claude Ledergerber, (Vice-Präsident) Mitglied Commission locale d’information et de surveillance (CLIS), Comité pour la Sau-
vegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin (CSFR) 
Dr. Jean-Marie Brom, Sortir du nucléaire, Strasbourg  
Nicole Roelens, Breitenbach, Stop Fessenheim (tritt zurück) 

 
aus Deutschland 
Jean Paul Lacôte (SPD) Mitglied Commission locale d’information et de surveillance (CLIS)  
Harald Lotis (parteilos), Bürgermeister von Bahlingen 
Axel Mayer, (Vice-Präsident) Geschäftsführer, BUND 
Gerda Stuchlik (Die Grünen), Umweltbürgermeisterin, Freiburg i.B. 
Hein Wolfgang Spranger, Gemeinderat (CDU) Ballrechten-Dottingen 
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Delegierte des Kanton Basel-Stadt  
Anne Levi, Bereichsleiterin Gesundheitsschutz Basel-Stadt, mit beratender Stimme  
André Herrmann, ehem. Kantonschemiker, mit beratender Stimme 

Allen Vorstandsmitgliedern und den Delegierten des Kantons Basel-Stadt sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Der Präsident 

 
Prof. Dr. Jürg Stöcklin 

 

 

 

10. Anhang  
Bemerkungen zu den "Zusätzlichen Bemerkungen" von EDF an das Verwaltungsgericht vom 
29.11.2010  
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Bemerkungen zu den "Zusätzlichen Bemerkungen" von EDF vom 29.11.2010 
Remarques sur les "Observations complémentaires" d’EDF du 29.11.2010 
Version française en page 3 

1. Die große Mehrheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft ist der Meinung, dass die Einschät-
zung der Erdbebengefährdung (der seismischen Bewegung) auf der Basis der historischen Er-
eignisse gemäß der Regel RFS-2001-01 nicht mehr dem aktuellen Stand dieser Technik ent-
spricht. Die Einschätzung der Erdbebengefährdung basiert heute im Wesentlichen auf einer 
probabilistischen Analyse, die die großen seltenen historischen Erdbeben und die kleinen häu-
figeren Beben berücksichtigt. Diese kleineren Beben können einer Kernkraftanlage Schäden 
zufügen, besonders im Bereich der hohen Frequenzen. 

2. Es obliegt dem Unternehmen, die Konzepte und die Techniken auch über die gesetzlichen Ver-
pflichtungen hinaus zu aktualisieren, wenn diese nicht mehr aktuell sind. Die Pflicht zur Wach-
samkeit jedes Unternehmens - besonders eines, das Risiken birgt, - darf sich nicht hinter Tex-
ten verstecken, die - so offiziell sie auch sein mögen - nicht mehr dem Stand der Wissenschaft 
entsprechen. 

3. Der Beweis dafür, dass die Anlage so bemessen ist, dass sie nach den aktuellen Kenntnissen 
der Erdbebengefährdung standhält, kann nur durch das Unternehmen selbst erbracht werden, 
denn man muss Messungen der Bodenbeschaffenheit am Standort selbst und rechtwinklig zum 
Kraftwerk sowie am Unterbau des Bauwerks vornehmen. Der Beweis dafür, dass das reale 
Erdbebenrisiko beherrscht wird, obliegt dem Unternehmen, das das Strahlenrisiko verursacht. 

4. Wenn die wissenschaftlichen Kreise einschätzen, dass die Magnitude des Bebens von Basel 
zwischen 6.0 und 7.0 liegt, erfordert die Pflicht zur Wachsamkeit, einen konservativen Wert von 
ungefähr 7.0 festzuhalten und ihn nicht zu bagatellisieren. EDF hält im Übrigen fest, dass die 
Bestimmung der Magnitude des Erdbebens von Basel eine nicht zu unterschätzende Unsicher-
heit aufweist (Seite 3), was umso mehr dazu verpflichtet, in Sorge um die Verantwortung ge-
genüber den Bürgern den erhöhten Wert zu festzuhalten. Der Zuschlag zur Magnitude zur Er-
langung der Magnitude des SMS (Absatz 1.1.1.2) wird nicht vorgenommen, um die Tatsache 
abzudecken, einen zu optimistischen Wert bei der Bestimmung der festzulegenden Magnitude 
des Bebens genommen zu haben.  

5. Die Aussage, dass das Beben von Basel in einer anderen tektonischen Zone als der von 
Fessenheim stattgefunden hat, ist umso strittiger, als die Grenzen der tektonischen Zonen nicht 
sehr präzise sind und die zwischen Basel und Fessenheim nicht einseitig anerkannt ist. Außer-
dem liegen Fessenheim und Basel im Rheingraben, der insgesamt für große Beben gefährdet 
ist. Die wissenschaftliche Gemeinschaft schliesst die Möglichkeit eines Bebens von vergleichba-
rer Tragweite nicht aus und zwar mehr im Norden im Rheingraben (wir haben keine Kenntnis 
von einer aktuellen Studie, die das Gegenteil beweist). EDF muss den Beweis für sein Argu-
ment erbringen, dass "es ausgeschlossen ist, dass sich ein Erdbeben dieses Ausmasses 
an dem Standort ereignen kann".  Andererseits darf man nicht die Lage der Stadt Basel 
(38 km von Fessenheim) mit der des Epizentrums des Bebens von Basel verwechseln. 

6. Nach den bei der Expertise von Résonance im Jahre 2007 zur Verfügung stehenden Do-
kumenten hat EDF das dem Beben von Basel entsprechende SMS 34 km südlich des 
Kraftwerkes Fessenheim zugeordnet und das IRSN 29 km südlich. Die Information über 
eine Entfernung von 20 km im Absatz 1.1.1.2. steht im Widerspruch zu den vorangehen-
den Informationen. 

7. EDF behauptet, dass die nahen Beben weniger zerstörerisch sind als das von Basel und 
stützt sich dabei auf deren makroseismische Intensitäten, die schwächer sind (VIII) als 
das von Basel (IX). Wir bezweifeln, dass die Charakteristika des Bebens von Basel das 
lokale Beben vollkommen abdecken, insbesondere im Bereich der hohen Frequenzen. 
Selbst wenn sich die RFS-2001-01 nur auf die Intensität stützt, muss man auch die Be-
schleunigung und die Richtungen der Bodenbewegungen berücksichtigen, die sehr 
schädigende Folgen für die Anlage hervorrufen können. EDF hat die Pflicht, dies zu be-
rücksichtigen. 
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8. Es ist besonders interessant, dass infolge der Zehnjahresüberprüfungen, "wenn die ur-
sprünglichen Planungsspielräume bei der Betrachtung des Bezugssystems zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr konsistent sind, von EDF ... Anpassungsarbeiten vorgenommen 
werden. Die gegenwärtige dritte Zehnjahresüberprüfung hat auch Anlass für Arbeiten zur 
seismischen Anpassung gegeben ..." (Seite 5 der Bemerkungen). EDF erkennt also an, 
dass eine seismische Anpassung nötig war und hat Arbeiten an den sekundären Elemen-
ten des KKW unternommen, hat aber nichts für den entscheidenden Teil der Anlage ge-
tan. 

9. Schlussfolgernd ist festzustellen, dass die Erdbebengefährdung gemäß der Norm RFS-2001-01 
bestimmt wird, aber nicht dem Stand der Technik entspricht und es dem Unternehmen obliegt, 
diese Situation zu beheben. 
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Bemerkungen zu den "Zusätzlichen Bemerkungen" von EDF vom 29.11.2010 
Remarques sur les "Observations complémentaires" d’EDF du 29.11.2010 
Version française en page 3 

Punkt 3. Zur Häufung der Zwischenfallberichte 

 

1. In seinem Schreiben betrachtet EDF nur die Zwischenfälle, die der Stufe 1 der Skala INES (In-
ternational Nuclear and Radiological Event Scale) entsprechen. Man sollte festhalten, dass 
die Skala INES mit dem Ziel entwickelt wurde zu vermitteln, welche sicherheitstechnische Be-
deutung die Ereignisse in kerntechnischen Anlagen haben, "with the aim of communicating 
the safety significance of events in nuclear installations" (INES user's manual – Edition 2008).  

2. Wenn man mit der Klassifizierung eines Ereignisses nach INES auch die sofortigen Folgen ei-
nes Ereignisses (beispielsweise in Bezug auf undichte Stellen oder äussere Strahlenbelas-
tung) verstehen kann, so kann man jedoch nicht den Schweregrad eines Zwischenfalls bezüg-
lich seiner Folgen beurteilen: Das Versagen eines Sicherheitssystems - sei es auch nur zeit-
weise - während des normalen Betriebs des Reaktors hat keinerlei reale Folge und wird des-
halb in die Stufe 0 eingeordnet. Derselbe Zwischenfall könnte, wenn er in einer kritischen Si-
tuation auftritt, dramatische Folgen haben. Wir müssen die Vorkommnisse deshalb eher als 
Indikator für ein Risiko betrachten (Beeinträchtigung der Sicherheit) als einen Indikator für Ge-
fahr. 

3. Das von EDF vorgelegte Schreiben widerspricht nicht der Tatsache, dass die Gesamtzahl der 
von dem Kraftwerk Fessenheim bekanntgegebenen Zwischenfälle weitaus grösser ist als der 
französische Durchschnitt für diesen Reaktortyp (900 MWe). Diese Tatsache wurde von EDF 
bei der 3. Zehnjahresüberprüfung des Reaktors Nr. 1 des Kraftwerkes Fessenheim anerkannt. 

4. Im Bemühen um mehr Klarheit haben wir für den Reaktor Nr. 1 den Vergleich der Vorkomm-
nisse in diesem Reaktor in Bezug auf den nationalen Durchschnitt der 900-MWe-Reaktoren 
neu bewertet (die Informationen für den Reaktor Nr. 2 werden gerade bearbeitet). Es handelt 
sich wirklich um einen Vergleich Reaktor pro Reaktor und nicht Standort pro Standort: 

 

JAHR NATIONALER 
DURCHSCHNITT 

REAKTOR FES 1 

   

2000 8,6 6 

2001 7,3 14 

2002 8,0 9 

2003 9,9 2 oder 3 

2004 10,1 10 

2005 11 19 

2006 11,2 18 

2007 12,4 25 

2008 11,3 20 

2009 12,8 17 (*) 

(*) Liste, beendet bei Beginn der VD3 im Oktober 2009 

 

Welche Spitzfindigkeiten EDF auch anführt, die Zahlen sind klar und zeigen deutlich, dass die 
Zahl der Ereignisse im Kraftwerk Fessenheim weit über dem nationalen Durchschnitt gleichar-
tiger Reaktoren liegt. Man kann dazu den Bericht über die Expertise der GSIEN anlässlich der 
3. Zehnjahresüberprüfung des Reaktors Nr. 1 in Fessenheim zitieren: "Es tritt in dieser Tabelle 
klar hervor, dass, wenn sich der Reaktor Nr. 1 auch etwa bis zum Jahre 2004 nicht von dem 
nationalen Durchschnitt unterschied (was bei der VD2 festgestellt wurde), dies nicht mehr der 
Fall ist in den letzten 5 Jahren, in denen die Zahl der Ereignisse das Doppelte des nationa-
len Durchschnitts beträgt". Dieser Bericht wurde der CLIS Fessenheim vorgelegt, ohne auf 
einen Widerspruch seitens EDF zu treffen... 

5. Vielmehr verdeutlicht die Studie der 148 Vorkommnisse im Reaktor Nr. 1 in den Jahren 2000 
bis 2009 eine Verschlechterung der Sicherheitskultur, denn derselbe Bericht der GSIEN ver-
merkt "Eine sehr bedeutende, ja sogar beunruhigende, Erhöhung der Zahl der Ereignisse, die 
mit dem menschlichen Faktor verbunden sind: keine Berücksichtigung von Vorschriften, Ver-



          13/13 

zögerungen bei regelmässigen Tests, schlechte Kommunikation zwischen den Teams, unge-
nügende Überwachung des Standortes ..." 

6. Die Aussage, gemäss derer "die Sicherheit am Standort Fessenheim seit 2006 gestiegen ist", 
ist unvollständig, wenn nicht gar unkorrekt: Wenn es auch richtig ist, dass sich durch die An-
stellung eines Experten (der vom IRSN kommt) im Jahre 2005, der mit der Sicherheit in Bezug 
auf den menschlichen Faktor am Standort des Kraftwerkes betraut ist, die Situation etwas 
verbessert hat, so sind doch die Zwischenfälle seit diesem Zeitpunkt weiter angestiegen (18 
Zwischenfälle im Jahr 2006, 25 im Jahr 2007, 20 im Jahr 2008) ... Es ist festzuhalten, dass 
viele Zwischenfälle die Nichtverfügbarkeit von Sicherheitssystemen betreffen. Im Falle eines 
schweren Unfalls würden diese Systeme, wenn sie nicht mehr funktionstüchtig sind, zu einer 
katastrophalen Zuspitzung führen. 

7. In Antwort auf die vermutete Verbesserung der Situation seit 2006, von der die ASN schreibt, 
kann man dieselbe ASN aus einigen Berichten über die Analyse von Zwischenfällen zitieren: 
"Gewöhnung des Bedienungspersonals an einen verschlechterten Betrieb der Anlage" 
(Bericht über den Zwischenfall vom 19. Juli 2006) oder aber die Neueinstufung von Stufe 0 in 
Stufe 1 des Zwischenfalls vom 22. Oktober 2006 wegen "Lücken der Sicherheitskultur". 

Zusammenfassend kann man an die Schlussfolgerungen in dem Bericht der GSIEN erinnern, die 
schreibt: 

- Eine Besonderheit bezüglich der Entwicklung der Zwischenfälle: der Reaktor Nr. 1 
(Standort Fessenheim?) weist einen signifikant weitaus höheren Prozentsatz von Er-
eignissen auf als der nationale Durchschnitt. 

- Auf menschlicher Ebene: ein gewisses Abdriften von der Sicherheitskultur, dessen 
Ursachen nicht klar sind (Betriebsgewohnheiten? Fehlende Fortbildung? Auswechseln 
von Personal? Rückgriff auf externe Unternehmen?), was auf Dauer die Befähigung des 
Standortes, auf eine Krisensituation zu reagieren, in Frage stellen könnte. Es scheint, 
dass korrigierende Massnahmen umgesetzt worden sind, aber ihre Wirkung noch auf 
sich warten lässt ... 

Schlussfolgernd ist festzustellen, dass das Schreiben von EDF keine stichhaltige Antwort auf die Be-
trachtungen des TRAS bezüglich des Mangels an Sicherheitskultur im Kraftwerk Fessenheim erbringt. 

 


